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Öffentlichkeitsbeteiligung für das Gebiet „Nördlich des Carl-Orff-

Weges und südlich der verlängerten Wegenerstraße“ 

 

Marktredwitz, 31. Januar 2025. Der Stadtrat der Stadt Marktredwitz hat in 

seiner Sitzung am 28.01.2025 dem Entwurf der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes „Nördlich des Carl-Orff-Weges und südlich der 

verlängerten Wegenerstraße“, Gemarkung Oberredwitz vom 13.01.2025 

einschließlich der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zugestimmt 

und gleichzeitig beschlossen, die Beteiligung der Öffentlichkeit 

durchzuführen. 

Die entsprechenden Unterlagen können in der Zeit vom 07.02.2025 bis 

einschließlich 10.03.2025 auf der Internetseite der Stadt Marktredwitz ein-

gesehen werden (www.marktredwitz.de/Stadtentwicklung/Bauleitpläne/ 

Bebauungspläne). 

Zusätzlich können die Unterlagen im genannten Zeitraum im Stadtbauamt 

Marktredwitz eingesehen werden (Böttgerstraße 10, Obergeschoss, Zimmer 

12, Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Montag bis Mittwoch 14.00 Uhr 

bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr).  

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zu 

den Unterlagen abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen 

elektronisch übermittelt werden (per E-Mail an 

stadtplanung@marktredwitz.de), können bei Bedarf aber auch postalisch 

oder während der üblichen Dienststunden zur Niederschrift gebracht 

werden.  
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Erforderlichenfalls können unter der Telefonnummer 09231/501-411 auch 

andere Termine vereinbart werden. Über die Anregungen und Bedenken 

entscheidet dann der Stadtrat der Stadt Marktredwitz. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

„Nördlich des Carl-Orff-Weges und südlich der verlängerten 

Wegenerstraße“ im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer 

Umweltprüfung erfolgt. Zum räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes wird auf den Lageplan vom 13.01.2025 hingewiesen. 


